
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Martin Stümpfig 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 30.06.2016

Energetische Inspektionen von Klimaanlagen

Nach § 12 der Energieeinsparverordnung (EnEV) sind an 
Klimaanlagen mit über 12 kW Nennleistung für den Kältebe-
darf seit 2007 energetische Inspektionen durchzuführen. Bei 
Anlagen, deren Inbetriebnahme bis zum 30.09.2003 erfolgt 
ist, war die erste energetische Inspektion spätestens bis 
zum 30.09.2013 fällig. Das Inspektionsprotokoll ist seit 2008 
vom Anlagenbetreiber den zuständigen Behörden (untere 
Bauaufsichtsbehörde) auf Verlangen vorzulegen.

Ich frage die Staatsregierung:

1. a) Ist nach Ansicht der Staatsregierung die Maßnahme 
der energetischen Inspektion von Klimaanlagen dazu 
geeignet, die Energieeffizienz von Klimaanlagen zu 
steigern und damit Energie zu sparen? 

 b) Wenn ja, welches Potenzial ergibt sich für Bayern? 
 c) Wenn nein, welche Maßnahme zur Steigerung der 

Energieeffizienz von Klimaanlagen schlägt die Staats-
regierung vor?

2. a) Wie beurteilt die Staatsregierung die Wahl der Nenn-
leistung von 12 kW Leistung als Bemessungsgrenze 
für die Pflicht zur Durchführung einer energetischen 
Inspektion?  

 b) Wie viele Klimaanlagen über 12 kW Leistung gibt es in 
Bayern? 

 c) Wie viele Klimaanlagen bis 12 kW Leistung gibt es in 
Bayern?

3. a) Haben die unteren Bauaufsichtsbehörden in Bayern 
von Anlagenbetreibern von Klimaanlagen über 12 
kW Nennleistung seit 2008 Inspektionsprotokolle ver-
langt? 

 b) Wenn ja, in welchem Umfang?

4.  Wie beurteilt die Staatsregierung die aktuelle Umset-
zung des § 12 der Energieeinsparverordnung (EnEV)?

5. a) Wie hoch ist der Energieverbrauchsanteil von Klima-
anlagen in Bayern (bitte nach Primärenergiearten un-
terscheiden)? 

 b) Wie hoch ist der Energieverbrauchsanteil von Klima-
anlagen bis 12 kW Leistung? 

Antwort
des Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien, 
Energie und Technologie
vom 03.08.2016

Die Schriftliche Anfrage wird im Einvernehmen mit der 
Obersten Baubehörde im Staatsministerium des Innern, für 
Bau und Verkehr wie folgt beantwortet:

1. a) Ist nach Ansicht der Staatsregierung die Maßnah-
me der energetischen Inspektion von Klimaanla-
gen dazu geeignet, die Energieeffizienz von Klima-
anlagen zu steigern und damit Energie zu sparen? 

 b) Wenn ja, welches Potenzial ergibt sich für Bayern? 
 c) Wenn nein, welche Maßnahme zur Steigerung der 

Energieeffizienz von Klimaanlagen schlägt die 
Staatsregierung vor?

Energetische Inspektionen von Klimaanlagen können le-
diglich zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung der ursprüng-
lichen Energieeffizienz beitragen. Eine darüber hinausge-
hende Verbesserung der Energieeffizienz von Klimaanlagen 
ist durch Inspektionen nicht möglich. Die Höhe eines mög-
lichen Energieeffizienzpotenzials im Freistaat Bayern durch 
Wiederherstellung der ursprünglichen Energieeffizienz von 
Klimaanlagen steht in Abhängigkeit zu eintretenden Ver-
schlechterungen im laufenden Betrieb (etwa durch Verän-
derungen beim Kältemittel oder Verschmutzung von Wär-
metauschern) und kann daher nicht beziffert werden.

2. a) Wie beurteilt die Staatsregierung die Wahl der 
Nennleistung von 12 kW Leistung als Bemes-
sungsgrenze für die Pflicht zur Durchführung einer 
energetischen Inspektion?  

Die Bemessungsgrenze von 12 kW geht zurück auf europäi-
sche Vorgaben und findet sich in Art. 9 der Richtlinie 2002/91/
EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden vom 
16. Dezember 2002. Die Bemessungsgrenze wurde in Art. 
15 der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizi-
enz von Gebäuden vom 19. Mai 2010 fortgeführt. 

 b) Wie viele Klimaanlagen über 12 kW Leistung gibt 
es in Bayern? 

Die Anzahl der Klimaanlagen über 12 kW Nennleistung in 
Bayern ist nicht bekannt, da eine Anzeigepflicht nach ener-
giefachlichen Vorgaben nicht besteht. 

 c) Wie viele Klimaanlagen bis 12 kW Leistung gibt es 
in Bayern?

Nicht bekannt (siehe Antwort zu Frage 2 b).

3. a) Haben die unteren Bauaufsichtsbehörden in Bay-
ern von Anlagenbetreibern von Klimaanlagen über 
12 kW Nennleistung seit 2008 Inspektionsprotokol-
le verlangt? 
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Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Zuständigkeits- und Durchführungs-
verordnung EnEV (ZVEnEV) sind die unteren Bauaufsichts-
behörden für die Durchführung der Energieeinsparverord-
nung zuständig. Sie können im Rahmen dieser Aufgaben 
nach § 12 Abs. 7 EnEV auch die Vorlage von Inspektions-
berichten verlangen. In welchem Umfang dies bisher erfolgt 
ist, ist nicht erfasst. 

 b) Wenn ja, in welchem Umfang?
Siehe Antwort zu Frage 3 a.

4.  Wie beurteilt die Staatsregierung die aktuelle Um-
setzung des § 12 der Energieeinsparverordnung 
(EnEV)?

Gemäß § 12 der Energieeinsparverordnung (EnEV) sind 
Betreiber von in Gebäude eingebauten Klimaanlagen mit 
einer Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als zwölf 
Kilowatt dazu verpflichtet, energetische Inspektionen dieser 
Anlagen durchführen zu lassen. Die Ergebnisse der Inspek-
tion und Ratschläge für Maßnahmen zur kosteneffizienten 
Verbesserung der energetischen Eigenschaften der Anlage 
sind in einem Inspektionsbericht zusammenzufassen, der 
auf Verlangen der nach Landesrecht zuständigen Behör-
de – in Bayern den unteren Bauaufsichtsbehörden – vor-
zulegen ist. Grundsätzlich erfolgt der Vollzug der EnEV in 
Bayern bisher anlassbezogen, präventive Kontrollen finden 
nicht statt. Diese Beschränkung ist sachgerecht sowie ver-

hältnismäßig und entspricht den übergeordneten Zielen der 
Deregulierung, des Bürokratieabbaus und der Stärkung der 
Eigenverantwortung der Verpflichteten.

Aufgrund aktueller europa- und bundesrechtlicher Vor-
schriften ist Bayern nun dazu verpflichtet, ein anlassun-
abhängiges Kontrollsystem für Energieausweise und In-
spektionsberichte über Klimaanlagen einzuführen. Das 
Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und 
Technologie bereitet derzeit gemeinsam mit der Obersten 
Baubehörde im Staatsministerium des Innern, für Bau und 
Verkehr eine Novellierung der landesrechtlichen Zuständig-
keits- und Durchführungsverordnung der EnEV vor.

5. a) Wie hoch ist der Energieverbrauchsanteil von Kli-
maanlagen in Bayern (bitte nach Primärenergiear-
ten unterscheiden)?

 b) Wie hoch ist der Energieverbrauchsanteil von Kli-
maanlagen bis 12 kW Leistung? 

Der Energieverbrauchsanteil von Klimaanlagen in Bayern 
ist nicht bekannt. Die amtliche Energiestatistik erhebt zwar 
energieträgerscharf die Höhe des Energieverbrauchs, je-
doch ist es nicht möglich, die korrelierende verbrauchsur-
sächliche Anwendung zu erfassen. Unabhängig davon sind 
Klimaanlagen Letztverbraucher, bei denen Endenergie ver-
wendet wird. Eine Unterscheidung nach Primärenergiearten 
ist daher nicht möglich.


